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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 16.06.1964

Norm

StPO §401a Abs2

Rechtssatz

Die Ansicht, daß die Mutter eines Strafgefangenen deshalb, weil sie nicht in Hausgemeinschaft mit ihm lebt, nicht zu

seiner Familie gehört, ist verfehlt. Ein von der Verwaltungsbehörde erlassenes Aufenthaltsverbot gegen einen

Strafgefangenen hindert nicht die Bewilligung der begehrten Strafunterbrechung, weil ein solcher Aufenthaltsverbot

der Einreise des Verurteilten zur Fortsetzung des Strafvollzuges nicht entgegensteht.
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